
 
 
 

  

 

  

 

 

aus der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des  

Gemeinderates am Donnerstag, den 28. Januar 2016 

 

 

Von den ordnungsgemäß geladenen Mitgliedern sind  20  anwesend. 

 

Nr. und Gegenstand der Beratung, Beschluss 

 
4. Bauleitplanung; 

16. Änderung bzw. Teilaufstellung des Flächennutzungsplanes für das 
„Gewerbegebiet Schmalzhof“ (Gemarkung Pöcking) zur Schaffung der 
Zulässigkeitsvoraussetzungen für die Ausweisung von Gewerbeflächen 
sowie zur Sicherung des Bestandes 
- abschließende Abwägung der Anregungen aus dem Bauleitplanver-

fahren 
- Feststellungsbeschluss 
 
Voranmerkung: 
Das für die Bauleitplanung zwingend erforderliche Herausnahmeverfah-
ren LSG ist inzwischen rechtsgültig abgeschlossen. 
Die fünfte Verordnung zur Änderung der Verordnung des Landkreises 
Starnberg über die Inschutznahme des Starnberger Sees und der west-
lich angrenzenden Gebiete (Landschaftsschutzverordnung „Starnberger 
See und westlich angrenzende Gebiete”) vom 28. Juli 2015 trat am Tag 
nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis Starnberg, 
Ausgabe 31 vom 05.08.2015, also am 06.08.2015 in Kraft. 
Somit liegen die rechtlichen Voraussetzungen vor, um das Bauleitplan-
verfahren für diese 16. Änderung bzw. Teilaufstellung des Flächennut-
zungsplanes abzuschließen und beim Landratsamt Starnberg hierfür die 
Genehmigung zu beantragen. 
 
Die Verwaltung schlägt allerdings vor, zur Vermeidung sämtlicher poten-
tieller Verfahrensfehler, insbesondere Ermessensnichtausübung durch 
Nichtbeachtung einzelner Einwendungen, noch auf ein Schreiben des 
Herrn Rechtsanwalt Viggo von Wietersheim vom 22.06.2015 einzuge-
hen und die in diesem Schreiben genannten Einwendungen abzuwägen. 
 
 
Zu: Viggo von Wietersheim 

(Textauszug des Schreibens vom 22.06.2015) 
 

A 1: Vorwurf der fehlerhaften Beurteilung von Alternativstandorten 
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Aschering 

Maising 

Niederpöcking 

Pöcking 
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S 1: Der anschließend dargestellten Übersicht der (Standort-) Ana-
lyse (Heft 1 vom Juli 2009, Seite 63) lässt sich unschwer ent-
nehmen, dass der untersuchte Standort 8 „Mischgebiet“ zwar 
nicht als gänzlich ungeeignet, keinesfalls aber wegen der ge-
nannten Kriterien als gut geeignet bewertet wurde. 
           X 

 
 
Die Auslegungen der Ergebnisse dieser Standortanalyse sind 
folglich nicht richtig. 
 

B 1: Der Entwurf der 16. Änderung bzw. Teilaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes bleibt insoweit unverändert. 
 

Beschluss:  20:0 
 
Der Beschlussvorschlag wird angenommen und bestätigt. 
 

 
A 2: Vorwurf einer anderweitigen Verplanung des Grundstückes 

 



 
 
 

 
 

S 2: Die Behauptung, die Gemeinde hätte bereits in 2009 beab-
sichtigt, das Areal einer künftige Wohnbebauung vorzubehalten 
und den Grundeigentümern einen höheren Verkaufswert zu-
kommen zu lassen ist unsubstantiiert. 
Es trifft auch nicht zu, dass deshalb zwei negative Kriterien im 
städtebaulichen Gutachten aufgeführt wurden. 
Tatsächlich wirkten sich Emissionen aus einem Gewerbegebiet 
an diesem Standort nicht nur negativ auf das Baugebiet „be-
treutes Wohnen, Einheimischenmodell etc.“ aus, sondern 
vielmehr auch auf die weit nahegelegenere Wohnbebauung am 
Lindenberg. 
Zudem wäre eine Geländeanpassung durch Aufschüttung um 
bis zu 8 m auch erheblich umfangreicher und damit nicht 
mehr vermittelbar, als diejenige im vorgenannten Baugebiet. 
 

B 2: Der Entwurf der 16. Änderung bzw. Teilaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes bleibt insoweit unverändert. 
 
 

Beschluss:  20:0 
 
Der Beschlussvorschlag wird angenommen und bestätigt. 
 

 
A 3: Vorwurf der fehlerhaften Darstellung des Standortes 8 

 



 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

S 3: Vergleiche Protokoll zur GR-Sitzung vom 29.04.2014, TOP 2 
des öffentlichen Teils, S 1 und B 1 (Amt für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten) sowie die entsprechenden Ausführun-



 
 
 

gen zum Bebauungsplan, siehe Protokoll zur GR-Sitzung vom 
21.05.2015, TOP 3 des öffentlichen Teils, insbesondere S 
16.16 (LRA Starnberg, Kreisbauamt) sowie S 28.2 und S 
28.22 (Viggo von Wietersheim / Bürgerinitiative „Rettet den 
Schmalzhof“), wie auch das Protokoll zur GR-Sitzung vom 
09.07.2015, TOP 2 des öffentlichen Teils, B 17.1 bis B 
17.11 (Viggo von Wietersheim / Bürgerinitiative „Rettet den 
Schmalzhof“). 
 
Ergänzend wird folgendes ausgeführt: 
Im ergänzenden städtebaulichen Gutachten aus dem Jahr 
2015 wurden nicht positive Aspekte weggelassen und negative 
hinzugefügt, um die Geeignetheit des Standortes 8 „Mischge-
biet“ zu verringern. 
Einerseits ließe sich die sich ergebende Nähe von Gewerbean-
siedlungen zur bestehenden Wohnbebauung sowohl am Lin-
denberg, als auch in der Birkensiedlung auch durch die Ein-
planung von „grünen Abstandsstreifen“ nicht verringern. Im-
missionsschutzrechtliche Probleme wären damit vorprogram-
miert. 
Andererseits ist die Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2010 
bezüglich der Errichtung von Bauhof und Feuerwehr auf eben 
diesem Areal keine Alibi-Studie, sondern belegt die Weitsicht, 
mit der die Gemeinde den ihr obliegenden Pflichtaufgaben und 
deren Lösung begegnet. 
 
Sämtliche übrigen angeprangerten Punkte (erhebliche Investi-
tion in den bestehenden Bauhof, Möglichkeit zu weiteren 
Grundstückserwerben aufgrund des Todesfalles des bisherigen 
Eigentümers etc.) sind unsubstantiiert und spekulativ und 
können deshalb an dieser Stelle unkommentiert bleiben. 
 
Des Weiteren ist weder die Anbindung des Standortes an die 
bestehende Bebauung, erst recht nicht Gründe des Land-
schaftsschutzes am Standort Schmalzhof Süd tragende Argu-
mente für den Standort 8, weil letztere durch rechtsgültige 
Änderung der Landschaftsschutzgebietsverordnung ausgeräumt 
sind. 
 
Eine über die bisherige Beschlusslage hinausgehende Be-
schlussfassung ist konsequenterweise nicht erforderlich. 
Das Bauleitplanverfahren ist zum Abschluss zu bringen. 
 

B 3: Der Entwurf der 16. Änderung bzw. Teilaufstellung des Flä-
chennutzungsplanes bleibt insoweit unverändert. 
 
 

Beschluss:  20:0 
 
Der Beschlussvorschlag wird angenommen und bestätigt. 
 

 
Beschluss:  20:0 



 
 
 

 
Sämtliche bislang gefassten Abwägungsbeschlüsse werden zum Be-
standteil der Gesamtabwägung erklärt. 
Der Flächennutzungsplan-Entwurf i.d.F. vom 09.07.2015 mit Erläute-
rung etc., wird festgestellt. 
Die Verwaltung wird beauftragt, sämtliche notwendigen Verfahrensun-
terlagen dem Landratsamt Starnberg zur Genehmigung vorzulegen. 
Sobald die Genehmigung erteilt sein wird, ist das Bauleitplanverfahren 
durch Bekanntmachung der Genehmigung abzuschließen. 

___________________________________________________________________________________________________ 

Die Übereinstimmung dieses Auszuges mit der Urschrift wird hiermit amtlich beglaubigt. 
 

 

 

 

Pöcking, 04. Februar 2016                                                 Wüsteney  

   

  


